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Hauptsatzung 
des Amtes Kirchspielslandgemeinden Eider 

(Kreis Dithmarschen) 
 
Aufgrund des § 24 a der Amtsordnung für Schleswig-Holstein in Verbindung mit § 4 
der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss des Amtsaus-
schusses des Amtes Kirchspielslandgemeinden Eider vom 17. Juli 2017 und mit Ge-
nehmigung des Landrates des Kreises Dithmarschen folgende Hauptsatzung des Am-
tes Kirchspielslandgemeinden Eider erlassen: 
 
 

§ 1 
Amtssitz, Wappen, Flagge, Siegel 

 
(1) Die Verwaltung des Amtes Kirchspielslandgemeinden Eider hat ihren Amtssitz in 

Hennstedt.  
 

(2)  Das Amt führt ein eigenes Amtswappen. 
       Das Wappen wird wie folgt beschrieben: 
       „Durch einen geteilten, oben blauen, unten silbernen Wellenbalken von Gold und 

Grün stark erhöht geteilt. Unten über einem goldenen Wagenrad zwei gekreuzte 
silberne Schwerter, in den Winkeln oben, links und rechts begleitet von je einem 
goldenen Stern.“ 

 
(3) Die Verwendung des Amtswappens durch Dritte bedarf der Genehmigung der 

Amtsdirektorin oder des Amtsdirektors. 
 
(4) Das Amt führt eine eigene Amtsflagge. 
 Die Flagge wird wie folgt beschrieben: 
 „Auf dem nach Art des Wappens geteiltem, gelb-grünen Flaggentuch die Figuren 

des Amtswappens in flaggengerechter Tinktur“. 
 
(5) Das Dienstsiegel zeigt das Amtswappen mit der Umschrift  
        „Amt Kirchspielslandgemeinden Eider – Kreis Dithmarschen“. 
 
 

§ 2 
Amtsausschuss 

 
(1) Der Amtsausschuss ist von der Amtsvorsteherin oder dem Amtsvorsteher einzube-

rufen, so oft es die Geschäftslage erfordert. Er soll mindestens einmal im Viertel-
jahr einberufen werden. 

 
(2) Jedes Mitglied des Amtsausschusses hat eine Stellvertreterin oder einen Stellver-

treter. Die Stellvertretenden vertreten die Mitglieder des Amtsausschusses im Ver-
hinderungsfall. 

 
(3) Der Amtsausschuss trifft auf Vorschlag der Amtsdirektorin oder des Amtsdirektors 

nach vorheriger Anhörung des Hauptausschusses die Personalentscheidungen für 
Inhaberinnen oder Inhaber von Stellen, die der Amtsdirektorin oder dem Amtsdirek-
tor unmittelbar unterstellt sind und Leitungsaufgaben erfüllen. 
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§ 3 
Verwaltung des Amtes 

 

(1)  Das Amt Kirchspielslandgemeinden Eider unterhält an seinem Amtssitz eine  
      eigene Verwaltung.  
 
(2)  Die Verwaltung wird von einer hauptamtlichen Amtsdirektorin oder einem haupt-      

amtlichen Amtsdirektor geleitet. 
 
 

§ 4 
Amtsvorsteherin, Amtsvorsteher 

 
(1) Der Amtsvorsteherin oder dem Amtsvorsteher obliegen die ihr oder ihm gesetzlich 

übertragenen Aufgaben. 
 
(2) Die Amtsvorsteherin oder der Amtsvorsteher vertritt die Belange des Amtsaus-

schusses gegenüber der Amtsdirektorin oder dem Amtsdirektor als verwaltungslei-
tendem Organ.  

 
(3)  Gemeinsam mit der Amtsdirektorin oder dem Amtsdirektor repräsentiert sie oder 

er bei öffentlichen Anlässen das Amt. Beide stimmen ihr Auftreten für das Amt im 
Einzelfall miteinander ab.  

      
§ 5 

Amtsdirektorin, Amtsdirektor 
 
(1) Die Amtsdirektorin oder der Amtsdirektor wird für die Dauer von sechs Jahren ge-

wählt.   
 

(2) Außer den ihr oder ihm gesetzlich übertragenen Aufgaben obliegen der Amtsdirek-
torin oder dem Amtsdirektor die Entscheidungen, die nach § 10 AO dem Amtsaus-
schuss vorbehalten sind. § 6 bleibt unberührt. Ausgenommen von der Übertragung 
ist die Entscheidung über die Befangenheit von Mitgliedern des Amtsausschusses. 

 
(3) Sie oder er entscheidet ferner über  
 

1. Stundungen bis zu einem Betrag von 2.500,00 Euro, 
 

2. den Verzicht auf Ansprüche des Amtes und die Niederschlagung solcher 
An-sprüche, die Führung von Rechtsstreiten und den Abschluss von Ver-
gleichen, soweit ein Betrag von 15.000,00 Euro nicht überschritten wird, 

 
3. die Übernahme von Bürgschaften, den Abschluss von Gewährverträgen und 

die Bestellung anderer Sicherheiten für Dritte sowie Rechtsgeschäfte, die 
dem wirtschaftlich gleichkommen, soweit ein Betrag von 10.000,00 Euro 
nicht überschritten wird,  

 
4. den Erwerb von Vermögensgegenständen im Rahmen der zur Verfügung 

ge-stellten Haushaltsmittel, soweit der Wert des Vermögensgegenstandes 
einen Betrag von 40.000,00 Euro nicht übersteigt,  

 
5. den Abschluss von Leasing-Verträgen, soweit der monatliche Mietzins 

2.500,00 Euro (Gesamtbelastung max. 25.000,00 Euro) nicht übersteigt,  
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6. die Veräußerung und Belastung von Amtsvermögen, soweit der Wert des 
Vermögensgegenstandes oder die Belastung einen Wert von 20.000,00 Eu-
ro nicht übersteigt,  

 
7. die unentgeltliche Veräußerung von Sachen, Forderungen und anderen 

Rechten bis zu einem Wert von 3.000,00 Euro;  
 

8. die Annahme und Vermittlung von Schenkungen, Spenden und ähnlichen 
Zuwendungen bis zu einem Wert von 5.000,00 Euro,  

 
9. die Annahme von Erbschaften bis zu einem Wert von 5.000,00 Euro,  

 
10. die Anmietung und Anpachtung von Grundstücken und Gebäuden, soweit 

der monatliche Mietzins 2.000,00 Euro nicht übersteigt,  
 

11. die Vergabe von Aufträgen im Rahmen der zur Verfügung gestellten Haus-
haltsmittel und der gesetzlichen Vergabebestimmungen,  

 
12. die Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen bis zu einem Wert 

von  20.000,00 Euro.  
 

(4)  Die Amtsdirektorin oder der Amtsdirektor berät die ehrenamtlichen Bürgermeiste-
rinnen und Bürgermeister der amtsangehörigen Gemeinden. Ziel der Beratung ist 
es, die rechtmäßige, zweckmäßige und wirtschaftliche Wahrnehmung der Verwal-
tung sowie das Wohl der Bevölkerung sicherzustellen. Zu der Beratung gehören 
insbesondere Fragen der Anwendung des § 43 GO. Über die Form (mündlich bzw. 
schriftlich), Zeitpunkt und Ort der Beratung (in der Gemeinde, in der Amtsverwal-
tung oder an einem anderen Ort) entscheidet die Amtsdirektorin oder der Amtsdi-
rektor nach pflichtgemäßem Ermessen und in Abstimmung mit den ehrenamtli-
chen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern. In geeigneten Fällen kann die 
Amtsdirektorin oder der Amtsdirektor auch eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbei-
ter des Amtes mit der Beratung beauftragen.  

(5)  Die Amtsdirektorin oder der Amtsdirektor erhält eine Aufwandsentschädigung in 
Höhe des Höchstsatzes der Kommunalbesoldungsverordnung.  

(6)  Der Amtsausschuss wählt aus seiner Mitte für die Dauer der allgemeinen Wahlzeit 
der Gemeindevertretungen zwei Stellvertretende der Amtsdirektorin oder des 
Amtsdirektors.  

 
§ 6 

Einstellung von Dienstkräften des Amtes 
 
Die Amtsdirektorin oder der Amtsdirektor entscheidet über die Einstellung der Be-
schäftigten des Amtes (§ 2 Abs. 3 ist zu beachten).  
 

 
§ 7 

Gleichstellungsbeauftragte 
 
(1) Eine Gleichstellungsbeauftragte ist gemäß § 22 a AO tätig. 

 
(2) Die Gleichstellungsbeauftragte trägt zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von 

Frauen und Männern im Amt Kirchspielslandgemeinden Eider bei. Sie ist dabei 
insbesondere in folgenden Aufgabenbereichen tätig: 



 4 

 
- Einbringung frauenspezifischer Belange in die Arbeit des Amtsausschusses, 

der amtsangehörigen Gemeindevertretungen und der Verwaltung, 
 
- Prüfung von Verwaltungsvorlagen auf ihre Auswirkungen für Frauen, 

 
- Mitarbeit an Initiativen zur Verbesserung der Situation von Frauen im Amt 

Kirchspielslandgemeinden Eider, 
 

- Anbieten von Sprechstunden und Beratung für hilfesuchende Frauen, 
 

- Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen Gruppen, Institutionen, Betrieben und 
Behörden, um  frauenspezifische Belange wahrzunehmen. 

 
(3) Die Gleichstellungsbeauftragte unterliegt der allgemeinen Dienstaufsicht der Amts-

direktorin oder des Amtsdirektors; sie ist in Ausübung ihrer Tätigkeit an fachliche 
Weisungen der Amtsdirektorin oder des Amtsdirektors nicht gebunden. 
 

(4) Die Amtsdirektorin oder der Amtsdirektor hat die Gleichstellungsbeauftragte im 
Rahmen ihres Aufgabenbereichs an allen Vorhaben möglichst so frühzeitig zu be-
teiligen, dass deren Initiativen, Anregungen, Vorschläge, Bedenken oder sonstige 
Stellungnahmen berücksichtigt werden können. Dazu sind ihr die zur Erfüllung ih-
rer Aufgaben notwendigen Unterlagen zur Kenntnis zu geben sowie erbetene Aus-
künfte zu erteilen. 
 

(5) Die Gleichstellungsbeauftragte kann in ihrem Aufgabenbereich eigene Öffentlich-
keitsarbeit betreiben. Dabei ist sie an Weisungen nicht gebunden. Die Gleichstel-
lungsbeauftragte kann an den Sitzungen des Amtsausschusses und der Aus-
schüsse teilnehmen. Dies gilt auch für nichtöffentliche Sitzungen. Zeit, Ort und Ta-
gesordnung der Sitzungen sind ihr rechtzeitig bekannt zu geben. In Angelegenhei-
ten ihres Aufgabenbereichs ist ihr auf Wunsch das Wort zu erteilen. 

 
 

§ 8 
Ständige Ausschüsse 

 
(1) Die folgenden ständigen Ausschüsse nach § 10 a AO und § 15 d AO werden gebil-

det: 
 
Hauptausschuss 
 

Zusammensetzung: 
9 Mitglieder des Amtsausschusses und 
die Amtsdirektorin oder Amtsdirektor ohne Stimmrecht 

 
Aufgabengebiet:  
Aufgaben nach § 15 d der Amtsordnung in Verbindung mit § 45 b der Ge-
meindeordnung, insbesondere 
 

 Vorbereitung der Amtsausschusssitzungen 

 Finanzwesen 

 Vorbereitung des Haushaltsplanes, der Haushaltssatzung und des 
Stellenplanes 

 Grundstücksangelegenheiten 
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 Berichtswesen 
 

Der Hauptausschuss ist Dienstvorgesetzter der Amtsdirektorin oder des Amtsdirek-
tors; er hat keine Disziplinarbefugnis. 
 
Der Hauptausschuss entscheidet über: 
 

1. Stundungen bis zu einem Betrag von 5.000,00 Euro, soweit diese Entschei-
dung nicht nach § 5 Abs. 3 der Amtsdirektorin oder dem Amtsdirektor über-
tragen ist, 

 
2. den Verzicht auf Ansprüche des Amtes und die Niederschlagung solcher 

An-sprüche, die Führung von Rechtsstreiten und den Abschluss von Ver-
gleichen, soweit ein Betrag von 30.000,00 Euro nicht überschritten wird, so-
weit diese Entscheidung nicht nach § 5 Abs. 3 der Amtsdirektorin oder dem 
Amtsdirektor übertragen ist, 

 
3. die Übernahme von Bürgschaften, den Abschluss von Gewährverträgen und 

die Bestellung anderer Sicherheiten für Dritte sowie Rechtsgeschäfte, die 
dem wirtschaftlich gleichkommen, soweit ein Betrag von 25.000,00 Euro 
nicht überschritten wird, soweit diese Entscheidung nicht nach § 5 Abs. 3 
der Amtsdirektorin oder dem Amtsdirektor übertragen ist, 

 
4. den Erwerb von Vermögensgegenständen im Rahmen der zur Verfügung 

ge-stellten Haushaltsmittel, soweit der Wert des Vermögensgegenstandes 
einen Betrag von 100.000,00 Euro nicht übersteigt, soweit diese Entschei-
dung nicht nach § 5 Abs. 3 der Amtsdirektorin oder dem Amtsdirektor über-
tragen ist, 

 
5. den Abschluss von Leasing-Verträgen, soweit der monatliche Mietzins 

5.000,00 Euro (Gesamtbelastung max. 50.000,00 Euro) nicht übersteigt, 
soweit diese Entscheidung nicht nach § 5 Abs. 3 der Amtsdirektorin oder 
dem Amtsdirektor übertragen ist, 
 

6. die Veräußerung und Belastung von Amtsvermögen, soweit der Wert des 
Vermögensgegenstandes oder die Belastung einen Wert von 50.000,00 Eu-
ro nicht übersteigt, soweit diese Entscheidung nicht nach § 5 Abs. 3 der 
Amtsdirektorin oder dem Amtsdirektor übertragen ist. 

 
Schulausschuss 
 

Zusammensetzung: 
9 Mitglieder, davon bis zu 3 Bürgerinnen und Bürger, die der Gemeindever-
tretung einer amtsangehörigen Gemeinde angehören oder angehören kön-
nen. 

 
Aufgabengebiet:  
Schulwesen 

 
Entscheidungsbefugnis:  
Auftragsvergaben des Aufgabengebietes im Einzelfall bis zu 10.000,00 Euro  
 

Bauausschuss 
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Zusammensetzung: 
9 Mitglieder, davon bis zu 3 Bürgerinnen und Bürger, die der Gemeindever-
tretung einer amtsangehörigen Gemeinde angehören oder angehören kön-
nen. 

 
Aufgabengebiet:  
Betreuung der amtseigenen Liegenschaften 

 
Entscheidungsbefugnis:  
Auftragsvergaben des Aufgabengebietes im Einzelfall bis zu 10.000,00 Euro  
 

 
Ausschuss zur Prüfung des Jahresabschlusses 

 
           Zusammensetzung:  
           7 Mitglieder des Amtsausschusses 

 
           Aufgabengebiet:  
           Prüfung des Jahresabschlusses 
 
Tourismusausschuss 

 
           Zusammensetzung: 
           5 Mitglieder des Amtsausschusses 
           4 bürgerliche Mitglieder  

aus dem Bereich Gewerbe- und Verkehrsverein, DEHOGA, Vermieter,           
Kulturverein 

 
Aufgabengebiet:  
Tourismus (soweit nicht Angelegenheit der Gemeinden) 

 
Entscheidungsbefugnis:  
Auftragsvergaben des Aufgabengebietes im Einzelfall bis zu 5.000,00 Euro  

 
 

(2) Alle Ausschüsse tagen öffentlich, sofern nicht im Einzelfall überwiegende Belange 
des öffentlichen Wohls oder berechtigte Interessen Einzelner den Ausschluss der 
Öffentlichkeit erfordern.  

 
(3) Den Ausschüssen wird die Entscheidung über die Befangenheit ihrer Mitglieder 

und der nach § 10 a Abs. 4 AO an den Ausschusssitzungen teilnehmenden Perso-
nen übertragen. 

 
 

§ 9 
Verarbeitung personenbezogener Daten 

 
(1) Das Amt Kirchspielslandgemeinden Eider ist für sich selbst und für die amtsange-

hörigen Gemeinden für die Zahlung von Entschädigungen und um Gratulationen 
auszusprechen berechtigt, Namen, Anschrift, Funktion, Kontoverbindung, Frakti-
onszugehörigkeit, Tätigkeitsdauer und Geburtsdatum der Mitglieder des Amtsaus-
schusses und der amtsangehörigen Gemeindevertretungen sowie der sonstigen 
Ausschussmitglieder bei den Betroffenen gemäß § 13, 26 LDSG zu erheben und in 
einer Überweisungs- sowie einer Mitgliederdatei zu speichern. 
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(2) Absatz 1 gilt entsprechend für die Erhebung von Namen, Anschriften, Funktionen 
und Tätigkeitsdauer von ehrenamtlich Tätigen bei den Betroffenen und Speiche-
rung in einer Mitgliederdatei (ggf.: sowie Überweisungsdatei). 

 
 

§ 10 
Verträge nach § 24 a AO i. V. m. § 29 GO 

 
Verträge des Amtes mit Mitgliedern des Amtsausschusses oder stellvertretenden Mit-
gliedern des Amtsausschusses oder Personen nach § 10 a Abs. 2 AO oder der Amts-
direktorin oder des Amtsdirektors und juristischen Personen, an denen Mitglieder des 
Amtsausschusses oder stellvertretende Mitglieder des Amtsausschusses oder Perso-
nen nach § 10 a Abs. 2 AO oder die Amtsdirektorin oder der Amtsdirektor beteiligt 
sind, sind ohne Genehmigung des Amtsausschusses rechtsverbindlich, wenn sie sich 
innerhalb einer Wertgrenze von 25.000,-- EUR, bei wiederkehrenden Leistungen von 
monatlich 2.500,-- EUR, halten. Ist dem Abschluss eines Vertrages eine öffentliche 
Ausschreibung vorangegangen und der Zuschlag der Maßgabe der Vergabe- und Ver-
tragsordnung für Leistungen oder der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistun-
gen  oder der Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen erteilt worden, so ist der 
Vertrag ohne Genehmigung des Amtsausschusses rechtsverbindlich, wenn er sich 
innerhalb einer Wertgrenze von 25.000,-- EUR, bei wiederkehrenden Leistungen von 
monatlich 2.500,-- EUR, hält. 

 
 

§ 11 
Verpflichtungserklärungen 

 
Verpflichtungserklärungen zu Geschäften, deren Wert 10.000 Euro, bei wiederkehren-
den Leistungen monatlich 1.000 Euro, nicht übersteigt, sind rechtsverbindlich, auch 
wenn sie nicht den Formvorschriften des § 24 a der Amtsordnung in Verbindung mit  
§ 56 der Gemeindeordnung entsprechen.  

 
§ 12 

Veröffentlichungen 
 
(1) Satzungen und Verordnungen des Amtes werden durch Bereitstellung auf der In-

ternetseite des Amtes Kirchspielslandgemeinden Eider (www.amt-eider.de) be-
kanntgemacht. Auf die Einstellung der Texte der Satzungen und Verordnungen in 
das Internet ist an der Bekanntmachungstafel des Amtes Kirchspielslandgemein-
den Eider in Hennstedt, die sich vor dem Dienstgebäude des Amtes in der Kirch-
spielsschreiber-Schmidt-Straße 1 befindet, hinzuweisen. 
 

(2) Auf die gesetzlich vorgeschriebene Auslegung von Plänen und Verzeichnissen ist 
in der Form des Absatzes 1 Satz 1 hinzuweisen.  
 

(3) Andere gesetzlich vorgeschriebene öffentliche Bekanntmachungen erfolgen, so-
weit nicht etwas anderes bestimmt ist, ebenfalls in der Form des Absatzes 1, ohne 
dass es eines Hinweises an der Bekanntmachungstafel auf die Einstellung auf die 
Internetseite des Amtes bedarf. 

 
 
 
 

§ 13 

http://www.amt-eider.de/
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Inkrafttreten 
 
Die Satzung tritt am 01. Januar 2018 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung vom  
13. September 2012, zuletzt geändert durch Satzung vom 14. November 2016 außer 
Kraft. 
 
Die Genehmigung nach § 24a der Amtsordnung in Verbindung mit § 4 Abs. 1 der Ge-
meindeordnung für Schleswig-Holstein wird durch Verfügung des Landrates des Krei-
ses Dithmarschen vom 20. September 2017 erteilt. 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen. 
 
 
Hennstedt, den 25. September 2017 
 
 
gez. Manfred Lindemann 
Amtsvorsteher 
 
 
Amt KLG Eider 
Der Amtsvorsteher 
Geschäftsbereich Zentrale Dienste 
Im Auftrag 
Jens Kracht 
 
 
 


